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Abkürzungsverzeichnis

AHV Alters- und Hinterlassenenversicherung
BSV Bundesamt für Sozialversicherungen
GPK-SR Geschäftsprüfungskommission des Ständerates
IV Invalidenversicherung
EDI Eidgenössisches Departement des Inneren
EGMR Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte
FMH Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte
EO Erwerbsersatzordnung
BGer Bundesgericht
BVG Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und

Invalidenvorsorge
IDA FiSo Interdepartementale Arbeitsgruppe "Finanzierungsperspektiven der

Sozialversicherungen"
ATSG Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts
AHI Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge
UV Unfallversicherung

AVS Assurance-vieillesse et survivants
OFAS Office fédéral des assurances sociales
CDG-CE Commission de gestion du Conseil des Etats
AI Assurance-invalidité
DFI Département fédéral de l'intérieur
CrEDH Cour européenne des droits de l'homme
FMH Fédération des médecins suisses
APG allocations pour perte de gain
TF Tribunal fédéral
LPP Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et

invalidité
IDA FiSo Groupe de travail interdépartemental "perspectives de financement des

assurances sociales"
LPGA Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales
VSI Prévoyance vieillesse, survivants et invalidité
AA Assurance accidents
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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Ärzte und Pflegepersonal

Bei einer Stimmbeteiligung von 54% genehmigten die über 29'000 Mitglieder der
Verbindung der Schweizer Ärzte und Ärztinnen FMH in einer Urabstimmung mit
deutlicher Mehrheit die gesamtschweizerischen Tarifstruktur TarMed. Unter Einbezug
der Stellungnahme des Preisüberwachers genehmigte der Bundesrat den TarMed
Anfangs Oktober. Für die Bereiche Unfallversicherung, Militärversicherung und
Invalidenversicherung tritt die neue Tarifstruktur am 1. Mai 2003 in Kraft, für den
Bereich Krankenversicherung (Arztpraxen und Spitäler) Anfang 2004. Der Ständerat
nahm ein Postulat seiner GPK (Po. 02.3177) an, das den Bundesrat beauftragt, TarMed
baldmöglichst auf seine Wirkungen zu überprüfen und dem Parlament darüber Bericht
zu erstatten. (Zur Einschätzung der Rolle des Bundesrates in den TarMed-
Verhandlungen durch die GPK des Ständerates siehe hier) 1

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 05.10.2002
MARIANNE BENTELI

Sozialversicherungen

Sozialversicherungen

Im Frühjahr beriet der Bundesrat in einer Klausursitzung erstmals den von ihm beim EDI
in Auftrag gegebenen Drei-Säulen-Bericht, dessen sozialpolitische Bedeutung
schwergewichtig in der Darstellung und in der Überprüfung der Tauglichkeit der Drei-
Säulen-Konzeption für die Alters-, Hinterbliebenen- und Invalidenvorsorge liegt. Der
Bericht sollte als Grundlage für die Diskussion der Probleme dienen, die sich
insbesondere im Zusammenhang mit der demographischen Entwicklung stellen. Der
Bundesrat teilte die Schlussfolgerung des Berichts, wonach an der Drei-Säulen-
Konzeption bei der AHI-Vorsorge grundsätzlich festgehalten werden soll, erachtete den
Bericht in Detailfragen aber als ungenügend und beauftragte das EDI, ihn hinsichtlich
verschiedener Leistungs- und Wirtschaftsszenarien zu ergänzen. Um Aspekte zu
beleuchten, die über den Rahmen der eigentlichen AHI-Vorsorge hinausgehen,
ermächtigte der Bundesrat das EDI Ende Jahr zudem, eine interdepartementale
Arbeitsgruppe "Finanzierungsperspektiven in der Sozialversicherung" einzusetzen, die
mögliche Lösungswege für die mittel- und langfristige Finanzierung der Sozialwerke
aufzeigen soll. 2

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 31.03.1994
MARIANNE BENTELI

Anfangs Herbst diskutierte der Bundesrat, gestützt auf den IDA-FiSo-Bericht, die
Weiterentwicklung der Sozialversicherungswerke. Dabei vertrat er die Überzeugung,
dass sich das schweizerische Sozialversicherungssystem bewährt hat und kein radikaler
Systemwechsel erforderlich ist. Dennoch nahm er die finanziellen
Entwicklungsperspektiven mit Sorge zur Kenntnis. Zur Ergänzung der von der
Arbeitsgruppe vorgenommenen Analyse beschloss er deshalb, eine Folgearbeitsgruppe
IDA FiSo 2 einzusetzen. Sie soll die sozialen und finanziellen Auswirkungen beleuchten,
die sich aus einem Aus- oder Abbau bestimmter Sozialversicherungsleistungen ergeben
würden. Um den Prüfungsrahmen abzustecken, definierte der Bundesrat einen Katalog
von Leistungen im Rahmen von AHV, IV, Kranken- und Arbeitslosenversicherung, bei
denen Ausbau- oder Abbauelemente zu prüfen sind. Diese Elemente sind unter
Annahme dreier finanzieller Szenarien (beschränkter Ausbau, Weiterführung des
heutigen Leistungssystems, gezielter Leistungsabbau) zu beziffern. Im Rahmen seiner
Grundsatzdiskussion beschäftigte sich der Bundesrat auch mit der Frage, welche
Sozialversicherungsreformen bereits vor Abschluss der Arbeiten der IDA FiSo 2 an die
Hand genommen werden sollten. Er kam dabei zum Schluss, dass die IV-Revision
dringlich ist, und dass die EO-Revision sowie die Errichtung einer
Mutterschaftsversicherung nicht weiter aufgeschoben werden sollten. Die Vorarbeiten
zur 1. BVG-Revision seien weiterzuführen, um diese Reform gleichzeitig mit der 11. AHV-
Revision vorlegen zu können. 3

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 24.09.1996
MARIANNE BENTELI
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Im Zuge der im nächsten Jahr erwarteten Abstimmung über die Volksinitiative „Keine
Spekulation mit Nahrungsmitteln!" der Jungsozialisten wurde im Juli 2015 bekannt, dass
der Ausgleichsfonds der AHV, IV und EO seit Anfang Jahr auf Investitionen im Bereich
der Agrarprodukte und der Viehwirtschaft verzichtet. Grund dafür sei gemäss dem
Verwaltungsratspräsidenten des Ausgleichsfonds die neu gewonnene „politische
Sensibilität" des Themas. 4

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 26.07.2015
FLAVIA CARONI

Invalidenversicherung (IV)

Deutliche Kritik erfuhr die IV von Frauenseite. Nachdem sie sich in früheren Jahren
bereits mit der AHV und dem BVG befasst hatte, nahm die Eidg. Kommission für
Frauenfragen nun die Situation der Frau in der IV unter die Lupe. Ihre
Bestandesaufnahme ergab, dass in der Regel Frauen in der IV doppelt benachteiligt
werden, zum einen in ihrem Status als Frau, indem die Berechnung der IV
zivilstandsabhängig erfolgt und von einem traditionellen Rollenverständnis ausgeht,
zum anderen durch die gesetzliche Definition der Invalidität als Einkommenseinbusse,
die dazu führt, dass Hausarbeit nicht wirtschaftlich bewertet und der Doppelbelastung
der Frauen keine Rechnung getragen wird. Sie unterbreitete dem Bundesrat deshalb
eine Reihe von Revisionsvorschlägen. 5

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 01.08.1990
MARIANNE BENTELI

Im Juli 2017 entschied das Bundesgericht, dass die Bestimmungen der IV zur
Überwachung von IV-Rentnern beim Verdacht auf Versicherungsmissbrauch nicht
ausreichten. Ein 45-jähriger Mann hatte geklagt, nachdem ihm die IV-Rente unter
anderem aufgrund der Ergebnisse einer Observation gestrichen worden war. Gemäss
dem BGer habe der Entscheid des EGMR vom Oktober 2016 somit auch Gültigkeit für
die IV-Versicherten, nicht nur für die Versicherten der UV. Trotz dieses Entscheids wies
das BGer aber die Beschwerde des Mannes gegen den Entscheid der IV ab. Das Material
bereits vorgenommener Observationen könne für entsprechende Entscheide
herangezogen werden, solange die Versicherten nur an öffentlichen Orten überwacht
und nicht beeinflusst worden seien, die Observation aufgrund eines ausreichenden
Verdachtes durchgeführt worden sei und nicht systematisch oder ständig
stattgefunden habe – entschied das Bundesgericht. So sei das Interesse der
Öffentlichkeit an der Verhinderung von Versicherungsmissbrauch stärker zu gewichten
als der „relativ bescheidene Grundrechtseingriff“. In der Folge liess das BSV verlauten,
dass die IV keine Überwachungen mehr durchführen lasse, bis der allgemeine Teil des
Sozialversicherungsgesetzes (ATSG) überarbeitet worden sei. 6

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 14.07.2017
ANJA HEIDELBERGER
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